Hinweise auf Förderungsmöglichkeiten bei der Evangelischen Jugend Bremen
Über die Evangelische Jugend Bremen können Jugendbildungsmaßnahmen und sog. Arbeitsmaterial und Gruppengut bezuschusst werden, wenn ein entsprechender Antrag rechtzeitig gestellt wird.

1. Wer kann Anträge stellen?

Alle haupt- und ehrenamtlichen MitarbeiterInnen der Mitglieder der Ev. Jugend Bremen (Gemeinden, Ämter und Werke).

2. Für welche Maßnahmen können Anträge gestellt werden?

Es werden Jugendbildungsmaßnahmen bezuschusst, die ihren inhaltlichen Schwerpunkt im Bereich der politischen, sozialen, kulturellen oder berufsorientierten Bildung ausweisen.

Den TeilnehmerInnen soll in diesen Maßnahmen ermöglicht werden

· sich weltanschaulichen, religiösen und sozialen Fragen zu nähern

· politische und soziale Kompetenzen zu erwerben

· Gruppenleben zu erfahren, weltanschauliche, religiöse und kulturelle Unterschiede zu erleben, zu verstehen und zu achten

· Ungleichheiten abzubauen, die durch Geschlechterrollen, soziale Herkunft oder unterschiedliche Bildungschancen entstanden sind

· die eigene Kreativität zu entdecken und weiterzuentwickeln

· Erfahrungen zu machen, die das Selbstwertgefühl stärken

Die Maßnahmen sollen auch nichtorganisierten Jugendlichen offenstehen. Gefördert werden können z.B. Kurse, Wochenendseminare und Wochenseminare sowie u.U. Einzelveranstaltungen.

Zusätzlich zu diesen Maßnahmen können u.U. Projekte mit sogen. sozial Benachteiligten bezuschusst werden, soweit sie sich an Jugendliche wenden.

Nicht bezuschusst werden Jugend- und KonfirmandInnenfreizeiten. Hier stehen Fördermittel (Freizeitzuschüsse) des Landesjugendpfarramtes zur Verfügung.
3. Für wen kann man Anträge stellen?

Für Jugendbildungsmaßnahmen, die sich an Jugendliche im Alter von 12 – 27 Jahre richten.

4. Wann ist der Antrag zu stellen?

Wenn nicht anders bekannt gegeben, reichen Sie bitte die Anträge auf Bezuschussung  von Jugendbildungsmaßnahmen und Anträge auf Bezuschussung von Arbeitsmaterial und Gruppengut bis Ende Januar eines Jahres bei unserer Geschäftsstelle ein, damit Sie an der Verteilung der für das Jahr zur Verfügung stehenden Mittel teilnehmen.
Anträge, die erst nach diesem Termin eingehen, können nur dann bezuschusst werden, wenn bei der Ev. Jugend Bremen noch Mittel frei sind. Dabei ist zu beachten, daß Anträge rechtzeitig vor der Veranstaltung (ca. 8 Wochen) zu stellen sind.

5. Um welche Zuschusshöhen geht es?

Die förderfähigen und bis zum Jahresende vollständig eingereichten Anträge werden nach folgendem Schlüssel/ folgenden Obergrenzen bezuschusst: 
Pro Antrag beträgt die maximale Zuschusshöhe 750 Euro. 
Die Zuschusshöhe darf 50% der Gesamtkosten einer Maßnahme nicht übersteigen. 
Gemeinden bis 5000 Mitglieder können bis zu 2 Anträge einreichen und insgesamt bis 1000 Euro pro Jahr erhalten, Gemeinden und Kooperationen im Bereich Jugendarbeit, die über 5000 Mitglieder haben, können bis zu 3 Anträge stellen insgesamt bis zu 1500 Euro pro Jahr an Zuschuss erhalten. 
Die Zuschüsse können nur gewährt werden im Rahmen der für diesen Zweck jeweils zur Verfügung stehenden Mittel im Haushalt der Evangelischen Jugend Bremen. Diese Regelungen begründen also keinen Förderanspruch, sondern sollen eine möglichst gerechte Aufteilung der zur Verfügung stehenden Mittel ermöglichen.
6. Wie ist der Antrag zu stellen?

Bitte verwenden Sie in jedem Fall die in der Geschäftsstelle der Ev. Jugend Bremen (im forum Kirche) erhältlichen Formblätter und reichen Sie Ihren Antrag vollständig (d.h. ausgefülltes Formblatt) in der Geschäftsstelle ein. Die Kosten können Schätzungen sein, müssen aber angemessen sein.

7. Wie wird über den Antrag entschieden?

Der Vorstand der Ev. Jugend Bremen entscheidet jeweils in der dem Antragsschluss folgenden Sitzung, ob es sich dabei um eine förderungsfähige Maßnahme handelt (entsprechend den Richtlinien der Ev. Jugend Bremen). Darüber hinaus richtet sich die Förderungshöhe nach den insgesamt von den Gemeinden beantragten Mittel sowie die zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel. Über die Entscheidung erhalten Sie dann einen Bescheid.

8. Was gehört zu den abrechnungsfähigen Gesamtkosten einer Bildungsmaßnahme?

Dazu gehören alle nachweisbaren entstandenen Kosten, soweit diese in direktem Zusammenhang mit der Maßnahme stehen und von der Sache her zu rechtfertigen sind wie Kosten für Fahrt, Unterbringung und Verpflegung, TeamerInnenhonorare, Kosten für Material.

9. Wie wird dann abgerechnet?

Wenn die Maßnahme stattgefunden hat, müssen alle Kosten durch Originalquittungen bei der Geschäftsstelle nachgewiesen werden, eine TeilnehmerInnenliste mit Unterschrift, Adresse und Alter der TeilnehmerInnen sowie einen Bericht über den Ablauf der Maßnahme eingereicht werden. Daraufhin erhalten Sie auf das von Ihnen benannte Konto den Zuschuss, dessen Höchstbetrag (absolut und prozentual) Ihnen im Bescheid vorher mitgeteilt worden war.

10. Wer hilft bei der Planung?

Die Geschäftsstelle der Ev. Jugend Bremen und die Jugendbildungsreferenten  (Tel. 346 1551).
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